
Satzung der Gemeinde Nadrensee über die Erhebung einer Hundesteuer

Auf der Grundlage des § 5 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 13.07.2011 (GVOBI. M-V S. 777) und des
Kommunalabgabengesetzes (KAG) des Landes Mecklenburg-Vorpommern in der seit dem 12.04.2005
geltenden Fassung (GVOBI. M-V S. 146) wird nach Beschlussfassung in der Gemeinde Nadrensee vom
26.10.2023 folgende Satzung erlassen:

§1
Steuergegenstand

Steuergegenstand ist das Halten eines über drei Monate alten Hundes im Gemeindegebiet Nadrensee.

§2
Steuerschuldner

(l) Steuerschuldner und Steuerpflichtiger ist der Halter des Hundes.

(2) Halter eines Hundes ist, wer einen hlund für Zwecke seines Lebensbedarfs oder den seiner
Angehörigen (§ 15 AO) in seinen Haushalt aufgenommen hat, Das gilt gleichermaßen für
Wirtschaftsbetriebe, Gesellschaften, Vereine oder Genossenschaften. Ein zugelaufener Hund
gilt als aufgenommen, wenn er nicht innerhalb von zwei Wochen bei der Gemeinde gemeldet
oder bei einer dieser bestimmten Stelle abgegeben wird.

(3) Als Hundehalter gilt auch, wer einen Hund in Pf lege oder Verwahrung genommen hat oder auf
Probe oder zum Anlernen hält, es sei denn,er führt den Nachweis darüber, dass dieser Hund
bereits in einer anderen Gemeinde der Bundesrepublik Deutschland versteuert wird oder von
der Steuer befreit ist. Die Steuer tritt unabhängig davon ein, wenn die Pflege, die Verwahrung,
die Haltung auf Probe oder zum Anlernen etc. den Zeitraum von zwei Monaten überschreitet.
Kann der Halter eines hlundes nicht ermittelt werden, so gilt als Hundehalter, wer den Hund
wenigstens zwei Monate gepflegt, untergebracht oder auf Probe oder zum Anlernen gehalten
hat.

(4) Alle in einem Haushalt oder in einem Betrieb aufgenommenen Hunde gelten als von ihren
Haltern gemeinsam gehalten.

(5) Halten mehrere Personen einen oder mehrere Hunde, so sind sie Gesamtschuldner.

§3
Haftung

(l) Ist der Halter eines Hundes nicht zugleich Eigentümer, so haftet der Eigentümer neben
dem Steuerschuldner als Gesamtschuldner.

§4
Entstehung und Ende derSteuerpflicht

(l) Die Steuerpflicht entsteht am ersten Tag des auf den Beginn der Hundehaltung folgenden
Kalendermonats, frühestens jedoch mit Ablauf des Kalendermonats, in dem der Hund 3
Monate alt wird. Der Nachweis darüber, dass der Hund noch nicht drei Monate alt ist, obliegt
dem Steuerpflichtigen. Im Zweifel gilt der Hund als über drei Monate alt. Beginnt die
Hundehaltung bereits mit dem ersten Tage eines Kalendermonats, so beginnt auch die
Steuerpflicht an diesem Tag.

(2) Die Steuerpflicht endet mit dem Ablauf des Kalendermonats, in dem die Hundehaltung
aufgegeben oder beendet wird. § 12 Abs. 3 und § 13 Abs. 3 bleiben unberührt.

(3) Bei Zuzug eines Hundehalters aus einer anderen Gemeinde entsteht die Steuerpflicht mit dem
Ersten des auf den Zuzug folgenden Monats. Bei Wegzug eines h^undehalters aus der
Gemeinde endet die Steuerpflicht mit Ablauf des Monats, in den der Wegzug fällt.



(4) Für das laufende Steuerjahr entsteht die Steuerpflicht nur einmal, wenn an die Stelle des
verendeten oder getöteten Hundes, für den die Steuerpflicht bereits besteht, bei demselben
Halter ein anderer steuerpflichtiger Hund tritt.

(5) Wurde das Halten eines Hundes für das Steuerja h r oder für einen Teil desSteuerjahres bereits
in einer anderen Gemeinde der Bundesrepublik Deutschland besteuert, so ist die erhobene
anteilige Steuer anzurechnen, die für das Steuerjahr nach dieser Satzung zu zahlen ist. Dabei
bleiben Mehrbeträge, die durch andere Steuersätze entstehen, außer Betracht. Sie werden
nicht erstattet.

(6) Entsteht oder endet die Steuerpflicht im Laufe des Kalenderjahres, so ist die Steuer auf den
der Steuerpflicht entsprechenden Teilbetrag der Jahressteuer festzusetzen und einen Monat
nach Bekanntgabe des Steuerbescheides fällig. Endet die Steuerpf licht im Laufe des Jahres und
war die Steuer bereits festgesetzt, so ist ein entsprechender Änderungsbescheid zu erlassen.

§5
Erhebungszeitraum, Festsetzung und Fälligkeit der Steuer

(l) Die Steuer wird als Jahressteuer erhoben. Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr.
(2) Die Steuerschuld für das Kalenderjahr entsteht am 01.01. für jeden an diesem Tag im

Gemeindegebiet gehaltenen über drei Monate alten Hund.
(3) Die Steuer wird durch einen Bescheid festgesetzt und ist zum 01.07. fällig.

§6
Steuersatz

(l) Die Steuer beträgt im Kalenderjahr

a) fürdenl.Hund

b) für den 2. Hund

c) für den 3. und jeden weiteren Hund

25,00 Euro

30,00 Euro

36,00 Euro

(2) Hunde, die von der Steuer nach Maßgabe des § 7 befreit sind, werden bei der Berechnung
der zur Anwendung des Abs. l maßgeblichen Anzahl der Hunde nicht berücksichtigt.

(3) Hunde, für die eine Ermäßigung nach § 8 gewährt wird, gelten als erste Hunde.

§7
Steuerbefreiung

(l) Personen, die sich nicht länger als zwei Monate in der Gemeinde aufhalten, sind für die Hunde,
die sie bereits bei ihrer Ankunft gehalten haben, dann von der Hundesteuer befreit, wenn sie
nachweisen, dass die Hunde in einer anderen Gemeinde der Bundesrepublik Deutschland
besteuert werden oder dort von der Steuer befreit sind.

(2) Steuerbefreiung ist auf Antrag zu gewähren für:
a) Diensthunde von Polizei- und Zollbeamten, wenn diese auf Weisung des Dienstherren

in den Haushalt aufgenommen werden, auf Kosten des Dienstherren angeschafft
würden und in dessen Eigentum verbleiben und die Unterhaltskosten im wesentlichen
aus öffentlichen Mitteln bestritten werden,

b) Blindenbegleithunde,
c) ausgebildete Hunde, die zum Schutz und zur Hilfe blinder, gehörloser oder sonstiger

hilfloser Personen mit einem Behinderungsgrad gehalten werden,
d) Therapiehunde, die für eine tiergeschützte medizinische Behandlung eingesetzt

werden.

(3) Für den in Absatz (2) Punkt a) genannten Fall ist ein entsprechender Nachweis zurAnmeldung
vorzulegen.



(4) Für die in Absatz (2) Punkte b), c), d) genannten Fälle ist ein gültiges ärztliches Zeugnis oder
einen schwerbehinderten Ausweis zur Anmeldung vorzulegen.

(l)

(2)

(l)

(2)

§8
Steuerermäßigung

Die Steuer kann auf Antrag des Steuerpflichtigen auf die Hälfte des Steuersatzes nach
§ 6 Abs. l ermäßigt werden für Hunde:

a) die zur Bewachung von bewohnten Gebäuden gehalten werden, die von dem nächsten
Gebäude mehr als 300 m Luftlinie entfernt liegen,

b) die von Forstbediensteten oder Inhabern eines Jagdscheines ausschließlich oder
überwiegend zur Ausübung der Jagd oder des Jagd- oder Forstschutzes gehalten
werden und für die Hunde, die zur Ausbildung der Jagd gehalten werden, tritt die
Steuerermäßigung nur ein, wenn sie die Brauchbarkeitsprüfung nach der
Landesverordnung über die Prüfung der Brauchbarkeit von Jagdhunden in
Mecklenburg-Vorpommem vom 16.08.2012 (GVOBI. M-V S. 417) mit Erfolg abgelegt
haben,

c) die als Melde-, Sanitäts-, Rettungs- oder Schutzhunde verwendet werden und die von
anerkannten Sanitäts- oder Zivilschutzeinrichtungen gehalten werden,

d) die zur Bewachung von Herden gehalten werden,

e) die aus Gründen des Tierschutzes vorübergehend in Tierheimen oder ähnlichen
Einrichtungen untergebracht worden sind.

Für die in Absatz (l) Punkte b), c) genannten Fälle ist ein entsprechender Nachweis zur
Anmeldung vorzulegen.

§9
Allgemeine Voraussetzungen für Steuervergünstigungen

b)

0

Für die Gewährung einer Steuerbefreiung oder Steuerermäßigung nach den §§ 7 oder 8
(Steuervergünstigungen) sind die Verhältnisse zu Beginn des Kalenderjahres, in den Fällen des
§ 4 Abs. l und Abs. 3 diejenigen bei Beginn der Steuerpflicht maßgeblich.
Die Steuerermäßigung wird nur gewährt, wenn

a) der Hund für den angegebenen Verwendungszweck geeignet ist,
der Halter des Hundes in den letzten fünf Jahren nicht rechtskräftig wegen Tierquälerei
bestraft warden ist,
für den Hund geeigneter, den Erfordernissen des Tierschutzes entsprechender
Unterkunftsraum vorhanden ist.

(3) Anträge auf Gewährung einer Steuervergünstigung sollen bis zum Ablauf eines Monats nach
Bekanntgabe des Steuerbescheides gestellt werden.

(4) In den Fällen einer Steuerermäßigung kann jeder Ermäßigungsgrund nurfürjeweils einen Hund
des Steuerpflichtigen beansprucht werden.

§10
Züchtersteuer

(l) Von Hundezüchtern, die mindestens zwei reinrassige Stunde der gleichen Rasse im
zuchtfähigen Alter, darunter eine Hündin, zu Zuchtzwecken halten, wird die Steuer für Hunde
dieser Rasse in der Form der Züchtersteuer erhoben. § 7 bleibt unberührt.

(2) Die Züchtersteuer beträgt für jeden Hund, der zu Zuchtzwecken gehalten wird, die Hälfte
des Steuersatzes nach § 6 Abs. l.

(3) Vor Gewährung der Ermäßigung ist vom Züchter folgender Nachweis vorzulegen:
a) Es werden ordnungsgemäß Bücher über den Bestand, den Erwerb und die Veräußerung

der Hunde geführt,



b) Änderungen im Hundebestand werden innerhalb von 14 Kalendertagen der Gemeinde
schriftlich angezeigt,

c) Im Falle einer Veräußerung wird der Name und die Anschrift des Erwerbers der
Gemeinde unverzüglich mitgeteilt,

d) Mitgliedsnachweis in einem anerkannten Züchterverband Deutschlands.
(4) Wird ein oben genannter Nachweis nicht vorgelegt, dann entfällt die Ermäßigung.

§11
Steuerermäßigung für den Handel mit Hunden

Personen, die gewerbsmäßig mit hlunden handeln und dieses Gewerbe bei der zuständigen Behörde
gemeldet haben, haben auf Antrag nur die Steuer für zwei h^unde zu entrichten.

§12
Anzeige- und Meldepflichten

(l) Wer im Gebiet der Gemeinde Nadrensee einen über 3 Monate alten Hund hält, hat diesen
innerhalb von 14 Kalendertagen nach dem Beginn des Haltens oder nachdem der Hund das
steuerpflichtige Alter erreicht hat bei der Gemeinde Nadrensee anzuzeigen.

(2) Ist der Hund von einer ihm gehörenden Hündin geworfen, hat der Halter des Hundes die Pflicht
ihn innerhalb von zwei Wochen, nachdem er 3 Monate alt geworden ist, schriftlich bei der
Gemeinde Nadrensee anzumelden.

(3) Endet die Hundehaltung oder entfallen die Voraussetzungen für eine gewährte
Steuervergünstigung, so ist dies der Gemeinde Nadrensee innerhalb von 14 Kalendertagen
schriftlich anzuzeigen. Wird diese Frist versäumt, endet die Steuerpflicht mit dem Ablauf des
Monats, in dem eine entsprechende Mitteilung bei der Gemeinde Nadrensee eingegangen ist.

(4) Wird ein Hund an eine andere Person entgeltlich oder unentgeltlich abgegeben, so sind bei
derAbmeldung nach Abs. 2 der Name und die Anschrift dieser Person anzugeben.

§13
Hundesteuermarken

(l) Für jeden im Gemeindegebiet gehaltenen Hund, dessen Haltung der Gemeinde Nadrensee
angezeigt wurde, wird eine hlundemarke ausgegeben, die im Eigentum der Gemeinde
Nadrensee bleibt. Im Falle der §§ 10 und 11 erhält der Hundehalter zwei Steuermarken.

(2) Der Hundehalter hat die von ihm gehaltenen, außerhalb des von ihm bewohnten Hauses oder
des umfriedeten Grundbesitzes laufenden anzeigepflichtigen Hunde mit einer gültigen und
sichtbar befestigten h^undesteuermarke zu versehen.

(3) Endet die Hundehaltung, so ist die Steuermarke mit der Anzeige gem. § 12 Abs. 3 an die
Gemeinde Nadrensee zurückzugeben.

(4) Bei Verlust einer Hundesteuermarke ist dem Halter gegen eine Gebühr von 5,00 Euro eine
Ersatzmarke auszuhändigen. Dasselbe gilt für den Ersatz einer unbrauchbar gewordenen
Steuermarke; die unbrauchbar gewordene Steuermarke ist zurückzugeben. Wird eine in
Verlust geratene Steuermarke wieder aufgefunden, ist sie unverzüglich an die Gemeinde
Nadrensee zurückzugeben.

§14
Steueraufsicht und Prüfungsvorschriften

Hundehalter sind verpflichtet, dem Beauftragten der Gemeinde Nadrensee auf Nachfrage über die auf
dem Grundstück oder im Haushalt gehaltenen Hunde und deren Alter wahrheitsgemäß Auskunft zu
erteilen.

§15
Verarbeitung personenbezogener Daten



(l) Die Gemeinde Nadrensee ist berechtigt, auf der Grundlage von Angaben der Steuerpflichtigen,
eigenen Ermittlungen und von nach Absatz 2 anfallenden Daten ein Verzeichnis der
Steuerpflichtigen mit den für die Steuererhebung nach dieser Satzung erforderlichen Daten zu
führen und diese Daten zum Zwecke der Steuererhebung nach dieser Satzung zu verwenden
und weiterzuverarbeiten.

(2) Zur Ermittlung der Steuerpflichtigen und zur Festsetzung der Steuer im Rahmen der
Veranlagung nach dieser Satzung ist die Verwendung der erforderlichen personenbezogenen
Daten, die beim örtlichen Tierschutzverein, beim Ordnungsamt bzw. bei der Polizei vorhanden
sin'd sowie aus Hundesteuerkontrollmitteilungen anderer Gemeinden bekannt geworden,
durch die Gemeinde gem. § 28 BDSG zulässig. Die Gemeinde Nadrensee darf sich diese Daten
von den genannten Stellen und Ämtern übermitteln lassen und zum Zwecke der
Steuererhebung nach dieser Satzung weiterverarbeiten.

§16
Ordnungswidrigkeiten

(l) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig als hlundehalter,
a) entgegen § 12 Abs. 3 den Wegfall der Voraussetzungen für eine Steuervergünstigung

nicht oder nicht rechtzeitig anzeigt,
b) entgegen § 12 Abs. l und 2 einen Hund nicht oder nicht rechtzeitig anmeldet,
c) entgegen § 12 Abs. 3 und 4 einen Hund nicht oder nicht rechtzeitig abmeldet,
d) entgegen § 13 Abs. 2 einen Hund außerhalb seiner Wohnung oder seines umfriedeten

Grundbesitzes ohne sichtbar befestigte gültige Steuermarke umherlaufen lässt, die
Steuermarke auf Verlangen des Beauftragten der Gemeinde Nadrensee nicht vorzeigt
oder dem Hund andere Gegenstände anlegt, die der Steuermarke ähnlich sehen oder

e) entgegen § 14 nicht wahrheitsgemäß Auskunft erteilt.

(2) Zuwiderhandlungen nach Absatz l können mit einer Geldbuße bis zu 500,00 Euro geahndet
werden.

§17
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt zum 01.01.2024 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung vom 13.02.1995 außer
Kraft.
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